
TEXTL I CHE FESTSETZUTIGEII

zu dem Bebauungsplan "Hermannsmauer, Anderung Tei'l 'A', Erweiterung

Ïe j'l r 
B 

r rr i n der Ortsgemei nde @!-]er

RECHTSGRUNDLAGEN FijR DiE PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

SIND DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) IN VERBINOUNG MIT DER LANDESBAU0RONUNG (LBau0)

IN DER AB 01 ,07.87 GULTIGEN FASSUNG UNo DER BAUNUTZUNGSVERoRDNUNG (BauNVo) IN

OER FASSUNG VOM 27.01.90.

1. Pl anuno srechtl iche Festsetzunqen

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzunq

a) Ausnahmen nach 5 5 Abs. 3 BauNVO sind aììgeme'in zugelassen.

b) Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind eingeschoss'ig bis

maxjmal 40 m2 Grundfläche zugelassen.

1.2 Überbaubare Grundstücksflächen

a) Baul jche Anlagen sind nur jnnerha'lb der liberbaubaren Grundstücksf'lächen

zulässig.

b) Auf den Grundstücksflächen zwischen den Verkehrsf'lächen und den vorderen

(straBenseitigen) Baugrenzen sind nur Einfriedungen, t'lüllboxen, die im

Zusammenhang mit den Einfriedungen errichtet werden, Nebenanlagen und

Stellplätze fiir Kraftfahrzeuge zugelassen, wenn die Sjcherheit und Leich-

tigkeit des Verkehrs gewährìejstet ist.

c) Ruf den im Absatz 1.2 b) angeftihrten Grundstiicksflächen können auch Gara-

gen zugeìassen werden, wenn vor den Garagentoren ejn Stauraum von min-

destens 5,50 m vorgesehen jst und dje Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-

kehrs gewähr'lei stet i st.

d) Ausnahmen vom Stauraum nach Absatz L.2 c) können be'i sehr schwierigen Ge-

ìändeverhä'ltnissen (2. B. stark abfal lendes Gelände) zugelassen werden,

wenn als Ersatz unmittelbar daneben ein Stellplatz nachgewiesen wird und

dje Sjcherhe'it und Lejchtigkeìt des Verkehrs gewährleistet ist.

1.3 Ste'l I unq der ba ul i chen Anl aqen

a) Die im Bebauungsp'lan zwingend festgesetzte St,ellung der baulichen Anlagen

(F'irstri chtung ) g j 'l t ni cht ftlr Garagen und untergeordnete Nebenanl agen und

Ei nri chtungen.



b) Abweichend von der im Bebauungsplan zwlngend festgesetzten Stellung der

bau'lichen Anlagen (Firstrichtung) können filr Anbauten (Nebentrakte) eines

Hauptgebäudes dann andere Stellungen zugelassen werden, wenn sie sich dem

Erscheinungsbild des Hauptgebäudes (Hauptkörpers) unterordnen.

1.4 Höhenlage baullcher Anlasen

Ftir den Tejlbereich'B' und das Grundstück Flurstücks-Nr. 180/14 in Teil-
bereich 'A' werden die Traufhöhen grundsttlcksweise entsprechend der Schema-

schnitte festgesetzt. Im Tei'lbereich 'A' wird entsprechend der textlichen
Festsetzung des genehmigten Planes

a) bei ebenen oder talseits der ErschìieBungsstraBe'liegenden Grundstticks-

flächen die Höhen'lage des fertlgen trdgeschoBfuBbodens baulicher Anlagen

(0KFF.EG) mit mindestens 20 cm und höchstens 50 cm ilber 0berkante Er-

sch'l i eBungsstraBe festgel egt.

b) Bel den bergseits der ErschlieBungsstraBe 'liegenden Grundstticksflächen

darf 0KFF,EG der baulichen Anlagen höchstens 50 cm liber dem bergseits
angrenzenden natlirl i chen Gel åinde 1 i egen.

c) Von den Festsetzungen der Punkte a) und b) sind Garagen und untergeordnete

Nebenan'lagen und Einrichtungen ausgenornmen.



1. 5 Grti¡ordnerische üaßnahær

a. ì Innerhalb des Geltr¡¡qsbereiches

Folgende Flåchen zrr¡n ErhåIt von Vegetationsbestånden (gem. 59 Äbs. 1 Nr. 25b

BauGB) r¡nd für lÍapnahnen zu¡n Schutz, zur Pflege r¡nd zur Entwicklung von Natrrr
t¡¡d Landschaft (gen¡. 59 Àbs. 1 Nr. 20 BauGB) sind vorgesehen:

Nordöstl i che GeI tru¡gsbereicbsgrenze :

erfaßt ist die an EangfuF zr:r ErschlieÊr¡¡gsstraße stehende Gehðlzreihe.

östliche Geltungsbereichsgrenze r¡¡d südl iches [ohngrundstück :

er:fapt sind GeböIze entlang der Geltrrrgsbereicbsgrenze r¡rd einaeln
stehende Obstbåu¡ne außerhalb der eigentlichea Baugrenze. Gestattet ist
lediglich die Rodung von GehöIzen ftlr Zugänge i¡ Fo¡m von Gartentoren so-
wie die Unwand.lung in Gartcnfläche rr¡terbalb der Obstbåu¡ne. Entfalle¡de
Obgtbåu¡re sind dr,rrch F.rgånzungs- tu¡d VerdÍchtu¡gspfl'nzungen in
verbleibenden Obstbestånden der Erhaltungsflåcbea zu ersetzen.

llestlicbe Begrenzrrng der Erschliepungsstrape r¡¡d nordwestlicheE Bauqrund-

stilck:
erfaFt EÍnd die €¡n der Böschrurgsoberka¡rte r¡acbsenden Obstbår¡¡re rgrd drei
einzel st,ehende Laubbä,ume.

Ziele der I'lapnal¡men sind:

Nutzung bestehender, $rt ausgebildeter Vegetationselemente als Eirùindung
des Baugebietes in die la¡¡dschafË



Verneidung ar¡dereafalls notreadiger Pflanzgebote, die ¿u eiaem Ersats d.er

GehÖlze durch ökologisch ar¡r bedingt fu¡rktio¡ralen Jungpflanaen ftlbrt.

l{Iainienug des StruJrturrerh¡stes r¡nd des Gesa¡ieingriffes in Natr¡r r¡nd

la¡dschåf,t.

b.) Private Fläcbe¡r

I¡ Garte¡r-bepflanzungen sollen EinheimÍsche Stauden integriert werden.

Fassedetr siad Je nach Eryosition mlt gecignetea Ra¡l¡- rrnd Klfnnpflanzeo zu
begr{iaen.

Flåcbígcr Besatz oder Reihung von Koniferen als Lebendzaunr is! zu r¡rter-
lassen.

Niederscblagsrasser lst tiber Sickerçnrbeo de¡n BodenwaEeerhaushalt zuau-
filhren.

e.) Ersetanaßnahnen

Auf den in der Planunterlage spezlfizierten Àbschnitten bzw. Flåchen sind
folgeade ltapnabrnea du¡chzt¡führea ¡

..'.Pflanzung von .40.Schwarzerlen (Alnus glutinosa) entlang einer Mäanderschleife

des Talbaches auf Fìur-Nr. 135. Die Fläche liegt ca.400 m nordwestlich des

gepìanten Baugebietes.

Zu ven¡enden sind Heister, Zxv., 0.8., Höhe 1,5 m.

Ein 5 m breiten Uferstrelfen soll aus der Mahdnutzung genommen werden.

Hier soll slch ein ufertypischer Vegetationssaum entwickeln. Die restliche
Fläche der tliese, Flur-Nr. 135, wird extensiviert.

- Erhaìtung einer strukturreichen GrUnfläche (Flur-Nr. 1142). Dle Fläche liegt
in der Nåihe des Segeìfìuggeländes von EBweiler, ca. 1 km nordöstlich des

Pl anungsgebi etes .



TurnusgemäB wi rd Il3 der Grünf'läche einmal ím Jahr gegen Ende der Vege-

tationsperiode gemäht. An 3 Seiten der Grünfläche wird ejn ca. 5 m breiter
Streifen der Sukzession [iber'lassen.

- Anl age e'ines l.lal dmantel s und Nutzungsänderung auf Fl ur-Nr. 2355. Pf 'lanz-

fläche für den [,laldmante'l ca. 360 m¿. Die Ersatzf]äche 'liegt ca. 1,6 km

südwestlích des gep'lanten Baugebietes.

Zu wählende Gehölzarten sind:
- Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhi,itchen
- Viburnum opulus Gemeiner Schneeba'll

- Coryl us avel 'lana Hase'l

- Crataegus monogyna Eingriffeligen l,leiBdorn

- Ligustrum vu'lgaris Gemejner Liguster
Ven¡lendet werden Sträucher, Höhe bis 1,50 m,Zxv.,0.8., Pflanzabstand

1.,50 m, entsprechend 360 Pflanzen.

Die auf diesem Flurstück zentral gelegene,0,4 ha groBe Mähwiese ist nur

einmal nach dem 15.07. zu mähen. Anflug von Gehölzsamen oder einwachsende

Brombeersträuchen sind kUnftig gezielt zu entfernen. Bei Dominanz von nur

wenigen Staudenarten ist ln der ersten Zeit (1 - 2 Jahre) eine häufigere
Pflegemahd mögl ich.

Auf der l.liesenfläche ist kiinftig zu unterlassen:
- Dilngung

- Biozideinsatz

- Freizeitaktivität
- Umnutzung der Fläche, wje Umbruch, Deposjtjon etc.

Ziele der Maßnahmen:

- trsatz der durch die Baumaßnahmen entfallenden Gehölze.

- Strukturi erung des Landschaftsbi I des .

- Uferschutz am Ta]bach.

- Erhalt einer strukturreichen Grünfläche.

- NaturgemäBe Abschirmung von hochstänmig wachsenden Bäumen durch Entwicklung
eines l.laldmantels.

- ötol ogi sch ori ent'ierte StrukturwandJ ung ei ner l,lal dwi esenparzel I e.

Di e Måiharbei ten s i nd i n Pachtverträgen zu rege'l n .



2. Bauordnunqsrechtliche Festsetzunqen

2.1 Dachformen

a) AuBer reinen Pultdächern und Schmetterìingsdåichern (nur nach'innen ge-

neigten Dächern) sind alle Dachformen im Rahmen der im Plan eingetragenen
Dachneigungen zugelassen. Ausnahmen von Dachneigungen sjehe Ziffer 2.2

d'ieser Festsetzungen.

b) Dachformen mit verschiedenen Dachneigungen (2. 8. bei auBermitti'gem First)
sind zuge'lassen, wenn die Dachneigung der den Straßen zugewandten Dach-

f'lächen den Festsetzungen des Bebauungspìanes entsprechen und die den Stra-
Ben abgewandten Dachflächen ejne Dachneigung von 18" bis 38" n'icht unter-
bzw. überschreiten.

2.2 Dachneiqunqen

a) Ausnahmen von den im Bebauungspìan festgesetzten Dachneigungen können für
Anbauten (Nebentrakte) eines Hauptgebäudes zugelassen werden, wenn sie sich
dem Erscheinungsbild des Hauptgebäudes (Hauptkörpers) unterordnen.

b) DJe im Bebauungsplan festgesetzten Dachneigungen gelten n'icht für Garagen

und untergeordnete Nebenanlagen und Einrjchtungen.

2.3 Dachaufbauten

- sind nicht erlaubt -

2.4 Kniestöcke

- sind nicht statthaft -

2.5 Verkleidunoen. Verblendunqen und Farban striche baul icher Anlaqen

An den AuBenwänden der baulichen Anlagen sind Verkleidungen, Verb'lendungen

und Farbanstri che i n gre'l 'l en (störenden ) Farben untersagt.

2.6 Einfriedunqen

0ie Grundstlicke können eingefriedet werden. Nur entlang der Verkehrsf'lächen

dilrfen feste Sockel bis zu einer Höhe von 40 cm errichtet werden. Die Ver-

wendung von Maschendraht und ähnlich störendem Material ent'lang den Verkehrs-

flächen jst untersagt. Für die äuBere Farbgestaltung der Einfriedungen gilt
Ziffer 2.5 dieser: Textfestsetzungen. Dje Gesamthöhe der Ejnfriedungen darf
1,20 m über 0K Bürgersteig bzw. 0K Gelåinde nicht überschreiten.



2.7 Stútzmauern

Sowei t Sttltzmauern entl ang den Verkehrsf I ächen erforder'l i ch s i nd, dtirfen
diese nur bls zu einer Höhe von I ,20 n llber 0K Etirgersteig errichtet wer-
den. Für die äu0ere Farbgestaìtung der StLitzmauern gilt Ziffer 2.5 dieser
Textfes tsetzungen.

2. I Baugrundverhåil tnl sse

Das Planungsgebiet wird lt. Auskunft des Bergamtes Bad lûerznach durch ein etæraliges

Steinkohìenfeld liberdeckt. Es befinden sich jedoch keine Unter'lagen über
Bergbauaktivitäten beim Bergamt Bad Kreuznach.

Bel den geplanten GrundbaumaBnahmen sind die Forderungen der DIN 1054 ein-
zuha'lten.

EBweiler, den 2o, Dezember I?9J
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